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im Rahmen einschlägiger Tätigkeiten, soweit angezeigt, Aspekten der Rechtsstaatlichkeit systematisch 
Rechnung zu tragen, einschließlich der Beteiligung von Frauen an Tätigkeiten auf dem Gebiet der Rechts-
staatlichkeit; 

 10. bekundet der Gruppe für Koordinierung und Ressourcen im Bereich Rechtsstaatlichkeit ihre 
volle Unterstützung für die Rolle, die sie in Bezug auf die übergreifende Koordinierung und Kohärenz in-
nerhalb des Systems der Vereinten Nationen und im Rahmen der bestehenden Mandate mit Unterstützung 
durch die Einheit für Rechtsstaatlichkeit und unter der Führung des Stellvertretenden Generalsekretärs 
wahrnimmt; 

 11. ersucht den Generalsekretär, seinen nächsten Jahresbericht über die Tätigkeiten der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit rechtzeitig und im Einklang mit Ziffer 5 ihrer Resolution 
63/128 vom 11. Dezember 2008 vorzulegen; 

 12. ist sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit als Schlüs-
selelement der Unrechtsaufarbeitung wiederherzustellen; 

 13. legt dem Generalsekretär und dem System der Vereinten Nationen nahe, den Tätigkeiten auf 
dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit hohen Vorrang einzuräumen; 

 14. bittet den Internationalen Gerichtshof, die Kommission der Vereinten Nationen für internatio-
nales Handelsrecht und die Völkerrechtskommission, auch künftig in ihrem jeweiligen Bericht an die Gene-
ralversammlung zu ihrer derzeitigen Rolle bei der Förderung der Rechtsstaatlichkeit Stellung zu nehmen; 

 15. bittet die Gruppe für Koordinierung und Ressourcen im Bereich Rechtsstaatlichkeit und die 
Einheit für Rechtsstaatlichkeit, mit den Mitgliedstaaten weiter regelmäßig zusammenzuarbeiten, insbeson-
dere im Rahmen informeller Unterrichtungen; 

 16. betont, dass die Einheit für Rechtsstaatlichkeit mit den erforderlichen finanziellen und perso-
nellen Ressourcen ausgestattet werden muss, damit sie ihre Aufgaben in wirksamer und nachhaltiger Weise 
wahrnehmen kann, und legt dem Generalsekretär und den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, die Tätigkeit 
der Einheit auch weiterhin zu unterstützen; 

 17. beschließt, den Punkt „Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene“ in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundsechzigsten Tagung aufzunehmen, und bittet die Mitgliedstaaten, 
ihre Stellungnahmen in der anstehenden Aussprache im Sechsten Ausschuss auf das Unterthema „Aus-
tausch der nationalen Verfahrensweisen der Staaten bei der Stärkung der Rechtsstaatlichkeit durch Zugang 
zur Justiz“ zu konzentrieren. 

RESOLUTION 68/117 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 16. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/68/469, Ziff. 9)85. 

68/117. Geltungsbereich und Anwendung des Weltrechtsprinzips 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Natio-
nen, zum Völkerrecht und zu einer auf Rechtsstaatlichkeit beruhenden internationalen Ordnung, die eine 
wesentliche Voraussetzung für die friedliche Koexistenz und die Zusammenarbeit der Staaten bildet, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 64/117 vom 16. Dezember 2009, 65/33 vom 6. Dezember 
2010, 66/103 vom 9. Dezember 2011 und 67/98 vom 14. Dezember 2012, 

_______________ 
85 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vertreter Togos im Namen des Vorstands im Aus-
schuss vorgelegt. 



VII.  Resolutionen aufgrund der Berichte des Sechsten Ausschusses 

1050 

 unter Berücksichtigung der Stellungnahmen und Bemerkungen der Regierungen und Beobachter 
und der auf der vierundsechzigsten bis achtundsechzigsten Tagung der Generalversammlung im Sechsten 
Ausschuss abgehaltenen Erörterungen über den Geltungsbereich und die Anwendung des Weltrechtsprin-
zips86, 

 im Bewusstsein der Vielfalt der von den Staaten geäußerten Auffassungen und der Notwendigkeit 
einer weiteren Prüfung im Hinblick auf ein besseres Verständnis des Geltungsbereichs und der Anwendung 
des Weltrechtsprinzips, 

 erneut ihre Entschlossenheit bekundend, die Straflosigkeit zu bekämpfen, und Kenntnis nehmend 
von der Auffassung der Staaten, dass die Anwendung des Weltrechtsprinzips am ehesten Legitimität und 
Glaubwürdigkeit erlangt, wenn sie verantwortungsvoll und mit Bedacht und im Einklang mit dem Völker-
recht erfolgt, 

 1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem auf der Grundlage der Stellungnahmen und Bemerkungen 
der Regierungen und einschlägigen Beobachter erstellten Bericht des Generalsekretärs87; 

 2. beschließt, dass der Sechste Ausschuss den Geltungsbereich und die Anwendung des Welt-
rechtsprinzips unbeschadet der Behandlung dieses Themas und damit zusammenhängender Fragen in ande-
ren Foren der Vereinten Nationen weiter behandeln wird, und beschließt zu diesem Zweck, auf ihrer  
neunundsechzigsten Tagung eine Arbeitsgruppe des Sechsten Ausschusses zur weiteren eingehenden Erör-
terung des Geltungsbereichs und der Anwendung des Weltrechtsprinzips einzusetzen; 

 3. bittet die Mitgliedstaaten und, soweit angezeigt, die einschlägigen Beobachter, vor dem 
30. April 2014 Angaben und Bemerkungen zum Geltungsbereich und zur Anwendung des Weltrechtsprin-
zips vorzulegen, darunter gegebenenfalls Angaben zu den jeweils anwendbaren internationalen Verträgen, 
ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften und ihrer gerichtlichen Praxis, und ersucht den Generalsekretär, 
auf der Grundlage dieser Angaben und Bemerkungen einen Bericht zu erstellen und ihn der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung vorzulegen; 

 4. beschließt, dass die Arbeitsgruppe allen Mitgliedstaaten offenstehen wird und dass die ein-
schlägigen Beobachter in der Generalversammlung eingeladen werden, sich an der Arbeit der Arbeitsgrup-
pe zu beteiligen; 

 5. beschließt außerdem, den Punkt „Geltungsbereich und Anwendung des Weltrechtsprinzips“ in 
die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 68/118 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 16. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/68/470, Ziff. 7)88. 

68/118. Das Recht der grenzüberschreitenden Grundwasserleiter 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 63/124 vom 11. Dezember 2008 und 66/104 vom 9. Dezember 
2011, 

 feststellend, dass dem Recht der grenzüberschreitenden Grundwasserleiter in den Beziehungen zwi-
schen den Staaten als Thema große Bedeutung zukommt und dass es notwendig ist, die grenzüberschrei-
tenden Grundwasserleiter, die eine außerordentlich wichtige natürliche Ressource darstellen, angemessen 

_______________ 
86 Siehe A/C.6/64/SR.12, 13 und 25 und A/C.6/64/SR.1-28/Corrigendum; A/C.6/65/SR.10-12, 27 und 28; A/C.6/66/SR.12, 13, 
17 und 29; A/C.6/67/SR.12, 13, 24 und 25 und A/C.6/68/SR.12-14 und 23. 
87 A/68/113; siehe auch A/67/116, A/66/93 und Add.1 und A/65/181. 
88 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vertreter Japans im Namen des Vorstands im Aus-
schuss vorgelegt. 
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